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Rainer u. Maria Scheper 
Bahler Weg 1 
49413 Dinklage 
 
23.04.2021 

 

 

 

Den Anregungen wird gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. Zur Zeit wird ein Lärmgutachten erarbeitet, welches in das weitere  

Bauleitplanverfahren einfließen wird. Über das Lärmgutachten wird  

sichergestellt, dass keine unzulässigen Lärmemissionen auf das Wohnhaus  

der Eheleute Scheper einwirken werden. 

Zu 2. Sollte das in 1. genannte Ziel nicht über flächenbezogene  

Schallleistungspegel  erreicht werden können, ist eine aktive Lärmschutz- 

Maßnahme nördlich des „Bahler Weges“ im Bauleitplan vorzusehen, um  

die gesetzlich festgesetzten Grenzwerte am Wohnhaus der Eheleute Scheper 

einzuhalten.  

Zu 3. Die angestrebte GE Ausweisung stellt ein bauleitplanerisches Angebot  

dar, ein konfliktfreies Miteinander von „Wohnnutzung im Außenbereich“ und 

gem. § 8 BauNVO „nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben“ zu  

gewähleisten. 

Über die Anlagengenehmigung ist abschließend sicherzustellen,  

dass dieses Planungsziel erreicht wird.  

Zu 4. Die verkehrliche Erschließung (LKW, PKW) des Baugebietes soll  

ausschließlich über den „Dinklager Ring“ erfolgen.  

Aus diesem Grunde kann der Anregung der Eheleute Scheper gefolgt werden. 
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Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
Hannoversche Str. 6 – 8 
49084 Osnabrück 

 

10.05.2021 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Rechtzeitig vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen erfolgt die  

Abstimmung mit dem Versorgungsträger. 

Tennet TSO GmbH 
Bernecker Straße 70 
95448 Bayreuth 
 
23.04.2021 
 
 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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EWE Netz GmbH 
Emsteker Straße 60 
49661 Cloppenburg 
 
22.04.2021 
 
 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Rechtzeitig vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen erfolgt die  

Abstimmung mit dem Versorgungsträger. 

 
Ericsson Services 
GmbH 
Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 

21.04.2021 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Niedersächsiche 
Landesforsten  
Forstamt Ankum 
Lindenstraße 2 
49577 Ankum 

19.04.2021 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
Ziegelleite 2-4 
95448 Bareuth 

13.04.2021 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
Exxon Mobil Produktion 
Deutschland GmbH 
Riethorst 12 
30659 Hannover 
 
12.04.2021 
 
  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Avacon DGP AG 
Prozessteuerung 
Watenstedter Weg 75 
38229 Salzgitter 

08.04.2021 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

   

 
Gastransport Nord 
GmbH 
Cloppenburger Str. 363 
26133 Oldenburg 
 
08.04.2021 
 
 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

GLH Auffanggesell-
schaft für Telekommuni-
kation mbH 

Beta-Straße 1 

85774 Unterföhring 

08.04.2021 
 
 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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OOWV 
Georgstraße 4 
26919 Brake 
 
12.05.2021 
 
 

wir haben den oben genannten Bebauungsplan zur Kenntnis genom-
men. Die nachfolgende 
Stellungnahme gliedert sich in zwei Punkte: 
1. Trinkwasser 
2. Abwasser 
1. Trinkwasser 
Angrenzend an das Bebauungsgebiet befinden sich Versorgungsleitun-
gen DN 90 und DN 160 des 
OOWV. Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im Rahmen einer er-
forderlichen Rohrnetzerweiterung 
an unsere zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. 
Wann und in welchem Umfang diese Erweiterung durchgeführt wird, 
müssen die Stadt und der OOWV rechtzeitig vor Ausschreibung der 
Erschließungsarbeiten gemeinsam festlegen. Da es sich bei dem vor-
genannten Bebauungsgebiet um ein Gewerbegebiet handelt, kann 
eine Erweiterung nur auf der Grundlage der AVB Wasser V und unter 
Anwendung der Allgemeinen Preisregelungen des OOWV durchgeführt 
werden. Bei der Erstellung von Bauwerken sind gemäß DVGW Arbeits-
blatt W 400-1 Sicherheitsabstände zu den Versorgungsleitungen ein-
zuhalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass die Versorgungslei-
tungen nicht mit Bäumen überpflanzt werden dürfen. Um für die Zu-
kunft sicherzustellen, dass eine Überbauung der Leitungen nicht statt-
finden kann, werden Sie gebeten, ggf. für die betroffenen Leitungen 
ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht einzutragen. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass für die ordnungsgemäße Unterbringung von 
Versorgungsleitungen der Freiraum von Entsorgungsleitungen freizu-
halten ist. Dieser darf wegen erforderlicher Wartungs-, Unterhaltungs- 
und Erneuerungsarbeiten weder bepflanzt noch mit 
anderen Hindernissen versehen werden. 
 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden berücksichtig. 

 

Rechtzeitig vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen erfolgt die  

Abstimmung mit dem Versorgungsträger. 
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Fortsetzung Um Beachtung des DVGW Arbeitsblattes W 400-1 wird gebeten. 
Um das Wiederaufnehmen der Pflasterung bei der Herstellung von 
Hausanschlüssen zu vermeiden, sollte der Freiraum für die Versor-
gungsleitungen erst nach erfolgter Bebauung des 
Gebietes endgültig gepflastert werden. Sollten durch Nichtbeachtung 
der vorstehenden Ausführungen Behinderungen bei der 
Erschließung des Baugebietes eintreten, lehnen wir für alle hieraus 
entstehenden Folgeschäden und Verzögerungen jegliche Verantwor-
tung ab. Wir bitten vor Ausschreibung der Erschließungsarbeiten um 
einen Besprechungstermin, an dem alle betroffenen Versorgungsträ-
ger teilnehmen. Im Hinblick auf den der Stadt obliegenden Brand-
schutz (Grundschutz) weisen wir ausdrücklich 
darauf hin, dass die Löschwasservorhaltung kein gesetzlicher Bestand-
teil der öffentlichen Wasserversorgung ist. Die öffentliche Wasserver-
sorgung als Aufgabe der Daseinsvorsorge wird durch die gesetzlichen 
Aufgabenzuweisungen des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes 
(NBrandSchG) nicht berührt, sondern ist von der kommunalen Lösch-
wasserversorgungspflicht zu trennen. 
Eine Pflicht zur vollständigen oder teilweisen Sicherstellung der Lösch-
wasserversorgung über das öffentliche Wasserversorgungsnetz (lei-
tungsgebunden) besteht durch den OOWV nicht. 
Da unter Berücksichtigung der baulichen Nutzung und der Gefahr der 
Brandausbreitung unterschiedliche Richtwerte für den Löschwasser-
bedarf bestehen (DVGW-Arbeitsblatt W 405), ist frühzeitig beim 
OOWV der mögliche Anteil (rechnerischer Wert) des leitungsgebunde-
nen Löschwasseranteils zu erfragen, um planungsrechtlich die Er-
schließung als gesichert anerkannt zu bekommen. Eventuelle Siche-
rungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu Lasten des Veranlassers 
oder nach den Kostenregelungen bestehender Verträge durchgeführt 
werden. 
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Fortsetzung 2. Abwasser 
A. Schmutzwasser 
Das ausgewiesene Planungsgebiet kann im Rahmen einer erforderli-
chen Kanalnetzerweiterung vorzugsweise mittels Kleinstpumpwerken 
sowie einer Druckrohrleitung an unsere zentrale Schmutzwasserent-
sorgung angeschlossen werden. Potentielle Anschlusspunkte ist die 
vorhandene Druckrohrleitung in der „Märschendorfer“ Straße sowie in 
der „Bahler Straße“. Bei ungünstiger Flächenaufteilung können ggf. 
Geh-Fahr- und Leitungsrechte erforderlich werden. 
Diese sind möglichst zu vermeiden. Es dürfen keine abwasserintensi-
ven Betriebe angesiedelt bzw. angeschlossen werden. 
Da nicht bekannt ist, welche Art von Unternehmen an die zentrale 
Schmutzwasserentsorgung angeschlossen werden, kann zurzeit nur 
unter Vorbehalt ausgesagt werden, dass die Entsorgung 
mittels Kleinstpumpwerken möglich ist und dass zur Reinigung der 
anfallenden Abwässer seitens der zuständigen Kläranlage ausreichen-
de Kapazitäten zur Verfügung stehen. Ob die vorhandenen 
Pumpwerke und Abwasserkanäle bzw. -leitungen in ihren Dimensio-
nierungen ausreichen, kann ebenfalls erst endgültig beurteilt werden, 
wenn die anfallenden Abwasserfrachten und Abwassermengen fest-
stehen. Erste Aussagen hierzu kann das aktuell durch die Stadt Dinkla-
ge veranlasste Entwässerungskonzept geben. Die notwendigen Rohr-
verlegearbeiten und Grundstücksanschlüsse können nur auf der 
Grundlage der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des OOWV für 
die Abwasserbeseitigung (AEB) unter Berücksichtigung der besonderen 
Regelungen für die Stadt Dinklage durchgeführt werden. Ein Schutz-
streifen, der 1,5 m rechts und 1,5 m links parallel zur Abwasserleitung 
verläuft, darf nicht überbaut werden oder unterirdisch mit Hindernis-
sen (z.B. Versorgungsleitungen) versehen werden. Bepflanzungen oder 
Anschüttungen dürfen nicht in die Schutzstreifentrasse der  

Die Hinweise werden berücksichtig. 

 

Rechtzeitig vor Beginn der Erschließungsmaßnahmen erfolgt die  

Abstimmung mit dem Versorgungsträger. 
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Fortsetzung Abwasserleitung hineinwachsen bzw. hineinragen. 
Bepflanzungen mit Bäumen müssen einen Abstand von mindestens 2,5 
m von der Abwasserleitung haben. Alle Schächte müssen zur Durch-
führung von Inspektions-, Reinigungs und Unterhaltungsmaßnahmen 
anfahrbar bleiben. Auf die Einhaltung der z. Z. gültigen DIN-Normen, 
der ATV-Richtlinien und der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des 
OOWV für die Abwasserbeseitigung (AEB) wird hingewiesen. 
B. Oberflächenwasser 
Im Planungsgebiet sind für die Niederschlagswasserentsorgung der 
geplanten Gewerbe- und öffentlichen Verkehrsflächen zurzeit keine 
öffentlichen Regenwasserkanäle vorhanden. Es ist zu prüfen, ob die 
Oberflächenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen über vor-
handene Straßenseitengräben erfolgen kann. Zum aktuellen Zeitpunkt 
liegen keine detaillierten Informationen über die Entwässerungspla-
nung einschließlich der dazugehörigen hydraulischen Berechnungen 
vor. Aktuell sieht der Bebauungsplan ein zentrales Regenrückhaltebe-
cken im östlichen Bereich vor. Ob die für die Regenrückhaltung festge-
setzte Fläche ausreichend bemessen ist, kann aufgrund 
der nicht vorhandenen Entwässerungsplanung nicht beurteilt werden. 
Der Flächenbedarf ist u.a. abhängig vom erforderlichen Stauraumvo-
lumen, der festgelegten Staulamelle, der Überschreitungshäufigkeit 
auch in Hinblick auf eine Notüberlaufmöglichkeit, der Drosselabfluss-
menge, der erforderlichen Breite des Unterhaltungsweges ( ≥ 5 m), der 
Böschungsneigung von mind. 1:2 sowie ggf. einzuhaltende Abstände zu 
vorhandenem Baumbestand. 
Für Unterhaltungszwecke ist eine Zuwegung zur Regenrückhalteanlage 
erforderlich. Ob eine Zuwegung über den Dinklager Ring zulässig ist, ist 
im Vorfeld abzuklären. Ggf. ist eine Wendemöglichkeit für Unterhal-
tungsfahrzeuge anzulegen oder eine Zuwegung über das 
Baugebiet anzuordnen. Die Bemessung der Zuwegung erfolgt auf  

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden berücksichtig. 

 

Zur Zeit wird von einem Fachbüro ein Oberflächenenthwässerungskonzept  

erarbeitet, welches in das Bauleitplanverfahren integriert wird und im  

Vorfeld des Auslageverfahrens mit dem OOWV abgestimmt wird. 
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Fortsetzung Grundlage der Schleppkurve für ein 3-achsiges Müllfahrzeug. Bei un-
günstiger Flächeneinteilung sind ggf. diverse Geh-Fahr und 
Leitungsrechte erforderlich. Diese sind möglichst zu vermeiden. 
Die Anlegung privater Regenrückhaltungen sollten im Zuge des aktuell 
aufgestellten Entwässerungskonzeptes untersucht und primär verfolgt 
werden. Generelle Abstimmungen mit dem OOWV sind hierzu sind 
noch durchzuführen. Sollten Rohrverlegearbeiten und Grundstücksan-
schlüsse notwendig werden, können diese nur auf der Grundlage der 
Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des OOWV für die 
Abwasserbeseitigung (AEB) unter Berücksichtigung der Besonderen 
Regelungen für die Stadt Dinklage durchgeführt werden. 
Auf die Einhaltung der z.Z. gültigen DIN-Normen, der ATV-Richtlinien 
und der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen des OOWV für die Ab-
wasserbeseitigung (AEB) wird hingewiesen. Des Weiteren bitten wir 
um ein frühzeitiges Gespräch mit der Stadt, um folgende Punkte 
- Geländehöhen 
- Grundstückparzellierung 
- Anfallende Abwassermengen 
zu klären. 
Wird das Baugebiet durch einen Privatinvestor erschlossen, muss die-
ser rechtzeitig mit dem OOWV einen Erschließungsvertrag abschlie-
ßen. Eventuelle Sicherungs- bzw. Umlegungsarbeiten können nur zu 
Lasten des Veranlassers oder nach den Kostenregelungen bestehender 
Verträge durchgeführt werden. Die Einzeichnung der vorhandenen 
Ver- und Entsorgungsanlagen in den anliegenden Plänen ist 
unmaßstäblich. Die genaue Lage gibt Ihnen der Dienststellenleiter Herr 
Barlage von unserer Betriebsstelle in Holdorf, 05494 / 9952011 , in der 
Örtlichkeit an. Nach endgültiger Planfassung und Beschluss als Satzung 
wird um eine Ausfertigung eines genehmigten Bebauungsplanes, gerne 
auch als PDF-Datei, gebeten.  
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Niedersächsische 
Landesbehörde für 
Straßenbau und 
Verkehr Geschäfts-
bereich Osnabrück, 
Mercatorstraße 11, 
49080 Osnabrück 

 

10.05.2021 

 
 Zu dem Entwurf des o. g. Bebauungsplanes nehme ich in straßenbau-
licher und verkehrstechnischer Hinsicht wie folgt Stellung:  
Das von hier zu betreuende Straßennetz ist nicht direkt betroffen.  
Möchte allerdings die Stadt Dinklage die Umgehungsstraße „Dinklager 
Ring“ in naher Zukunft evtl. zu einer Landesstraße aufstufen lassen, 
sind einige Dinge zu berücksichtigen.  
Eine Landesstraße sollte grundsätzlich anbaufrei und ohne direkte Zu-
fahrten sein. Straßen sind richtlinienkonform und nach ihrer Entwurfs-
klasse entsprechend anzuschließen und nach HBS zu bemessen.  
Nachrichtlich möchte ich deswegen meine Einschätzung zu den Bau-
leitplanungen geben:  
1. Zur 40. Änderung des Flächennutzungsplanes  
Gegen die 40. Änderung des Flächennutzungsplanes werden keine 
Bedenken oder Einwendungen erhoben.  
2. Zum Bebauungsplan 108 „Gewerbegebiet Bahlen-Süd“  
Durch das neue Gewerbegebiet ist ein höheres Verkehrsaufkommen 
zu erwarten. Hierdurch wird es notwendig einen Linksabbieger im Zuge 
der Umgehungsstraße zu bauen, damit wartende Linksabbieger den 
durchgehenden Verkehr nicht behindern. 
Hierfür ist ein Straßenentwurf aufzustellen und mit dem Geschäftsbe-
reich Osnabrück abzustimmen. Ein Planfeststellungsverfahren für den 
Ausbau der Umgehungsstraße mit einem Linksabbieger kann entfallen, 
wenn der Straßenentwurf planungsrechtlich über den Bebauungsplan 
abgesichert wird.  
Die Bauverbotszone gem. § 24 Abs. 1 NStrG ist entlang der der Um-
gehungsstraße „Dinklager Ring“ eingehalten worden. In diesem Zu-
sammenhang weise ich darauf hin, dass Erdbewegungen größeren 
Umfanges (Abgrabungen oder Aufschüttungen) ebenfalls unter die 
Verbote des § 24 NStrG fallen.  
Ich begrüße ausdrücklich die Hinweise bezüglich der lückenlosen Ein-
friedung entlang der Umgehungsstraße und von den ausgehenden 
Emissionen der Umgehungsstraße. Den - in Hinweis 2- Verbot von 
Werbeanlagen dürfte in Hinblick auf die L 861 nicht zum Tragen kom-
men, da das Gewerbegebiet doch wesentlich weiter entfernt liegt.  
Ich bitte um weitere Beteiligung im Verfahren.  
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 
der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um digitale Übersendung 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden berücksichtig. 

 

 

 

Kenntnisname. 

 

 

Das Gewerbegebiet soll vom Dinklager Ring über eine richtlinienkonformen 

Linksabbiegestreifen verkehrlich erschlossen werden. – Diese Verkehrs- 

Anlage ist bereits vor geraumer Zeit vom Grundsatz mit der Landesbehörde 

für Straßenbau und Verkehr abgestimmt worden.  

Zur Zeit wird vom Fachbüro die konkrete Ausbauplanung erarbeitet, welche 

vor dem Auslageverfahren nochmals der Landesbehörde für Straßenbau  

und Verkehr zur Abstimmung vorgelegt wird. 

 

Kenntnisname. 

 

 

Kenntnisname. 
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Fortsetzung Ich bitte um weitere Beteiligung im Verfahren.  
Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf Ziffer 38.2 
der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um digitale Übersendung 
einer Ausfertigung der gültigen Bauplanung einschließlich Begründung.  

 

Das Anliegen wir berücksicht. 
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Landesamt für 
Bergbau, Energie 
und Geologie 
Postfach 51 01 53, 
30631 Hannover 
 

12.05.2021 

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum 
o.g. Vorhaben folgende 
Hinweise: 

Boden 
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden lie-
fert in Deutschland das 
Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und fokussiert dabei auf die 
Bewertung der 
Bodenfunktionen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträch-
tigungen der natürlichen 
Bodenfunktionen und der Archivfunktion vermieden werden (vgl. § 1 
BBodSchG). Mit Grund und 
Boden ist gemäß §1a BauGB sparsam und schonend umzugehen und 
flächenbeanspruchende 
Maßnahmen sollten diesem Grundsatz entsprechen (LROP 3.1.1, 04). 
Zur fachgerechten Berücksichtigung in der Planung sollte das Schutz-
gut Boden in dem zu 
erarbeitenden Umweltbericht entsprechend der Anlage 1 Baugesetz-
buch (BauGB) ausführlich 
beschrieben und eine Bodenfunktionsbewertung entsprechend der im 
Bundes- 
Bodenschutzgesetz (vgl. § 2 BBodSchG) genannten Funktionen vor-
genommen werden. 
Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir 
unsere Bodenkarte i.M. 
1:50.000 (BK50) und ihre Vielzahl an Auswertungskarten – u.a. zu 
Suchräumen für 
schutzwürdige Böden und zu Empfindlichkeiten der Böden. Sofern ge-
nauere Informationen zu 
den Böden im Gebiet vorliegen, sollten diese zusätzlich herangezogen 
werden. 
Im westlichen Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG 
Suchräume für schutzwürdige 
Böden entsprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im Plangebiet han-
delt es sich um folgende Kategorien: 
Kategorien: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Kategorie 
Plaggenesch 

Die Karten können auf dem NIBIS Kartenserver eingesehen werden. 
Gemäß dem Nds. Landesraumordnungsprogramm (LROP 3.1.1, 04) 
sind Böden, welche die 
natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion in besonderem 
Maße erfüllen, vor Maßnahmen der Siedlungs- und Infrastrukturent-
wicklung besonders zu schützen. 
In der Planungsphase lassen sich aus bodenschutzfachlicher Sicht 
mehrere Möglichkeiten der Vermeidung und Minimierung von Beein-
trächtigungen des Schutzguts bedenken und – wenn 
möglich – in Ausschreibungen bzw. folgende Planungsstufen über-
nehmen. Besonders schutzwürdige oder empfindliche Bereiche sollten 
wenn möglich von einer Bebauung ausgenommen werden. Im Rahmen 
der Bautätigkeiten sollten einige DIN-Normen aktiv 
Anwendung finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und 
Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 
Verwertung von Bodenmaterial). Der Geobericht 28: „Bodenschutz 
beim Bauen“ des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema. 
Eine eingriffs- und funktionsbezogene Kompensation verbleibender 
Bodenfunktionsbeeinträchtigungen sollte durch geeignete Maßnahmen 
zur Verbesserung der 
Bodenfunktionen durchgeführt werden (z.B. Entsiegelung, Renaturie-
rung, Wiedervernässung). 
Dementsprechend empfehlen wir Bodenabtrag im Zuge dieser Maß-
nahmen zu vermeiden und 
Maßnahmen zu wählen, die den natürlichen Standortbedingungen ent-
sprechen. Wir weisen in diesem Kontext auf die LBEG Veröffentlichung 
Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungs-
praxis hin 
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Nr. 
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Einwender/in 
Schreiben vom ... 

Stellungnahme 
Planungsrechtliche Vorgaben 

Abwägung/Beschlussempfehlung 

 

Fortsetzung  

Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verwei-
sen wir für Hinweise und 
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den 
NIBIS-Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrund-
verhältnissen ersetzen keine geotechnische 
Erkundung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechni-
schen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen 
sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten gemäß der 
DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils 
gültigen Fassungen erfolgen. 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine 
weiteren Hinweise oder Anregungen. 
Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche Konflikte ge-
genüber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und voraus-
schauend berücksichtigen zu können. Die 
Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. 
Die verfügbare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu inter-
pretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellung-
nahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und 
Normen erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen 
oder objektbezogene Untersuchungen 
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